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I. ALLGEMEINES 
 
 
Gestützt auf Art. 716 b des Schweizerischen Obligationenrechts, Art. 3 Abs. 2 lit. a des 
Schweizerischen Bankengesetzes, Art. 10 Abs. 2 lit. a des Schweizerischen Börsen- 
und Effektenhandelsgesetzes und Art. 17 und 19 der Gesellschaftsstatuten der Bank 
Sarasin & Cie AG erlässt der Verwaltungsrat dieses Geschäfts- und Organisationsreg-
lement (GOR). 
 
 
Inhalt des Reglements Artikel 1 
 
  Das vorliegende GOR umschreibt den Geschäftskreis 

und regelt die Aufgaben und Befugnisse der folgenden 
Organe, Instanzen und Organisationseinheiten der 
Bank: 

 
  1. Verwaltungsrat (GOR Art. 5 ff.) 
  2. Präsident des Verwaltungsrates (GOR Art. 9 ff.) 
  3. Chief Executive Officer (GOR Art. 11 ff.) 
  4. Geschäftsleitung (GOR Art. 14 ff.) 
  5. Geschäftsbereichs- und Stabsstellen-Leiter  

(GOR Art. 17) 
  6. Group Internal Audit (GIA) (GOR Art. 18 ff.) 
 
 
Ausstand Artikel 2  
 
  Die Mitglieder des Verwaltungsrates, der banken- und 

börsengesetzlichen Revisionsstelle und der Geschäfts-
leitung haben rechtzeitig zu melden, wenn sie bei Ent-
scheidungen Interessenkollisionen unterliegen. Tritt der 
Betroffene nicht von sich aus in den Ausstand, so ent-
scheiden die anderen Mitglieder des entsprechenden 
Gremiums darüber, ob der Betroffene in den Ausstand 
treten muss. Es genügt das einfache Mehr. 

 
 
Zeichnungsberechtigung Artikel 3 
 
 1 Der Verwaltungsrat regelt die Zeichnungsberechtigung, 

dabei gilt grundsätzlich das Zeichnungsrecht zu zweien. 
 
 2 Formularkorrespondenz sowie andere in grosser Zahl 

ausgestellte Schriftstücke des täglichen Geschäftsver-
kehrs werden nur mit einer oder ohne Unterschrift oder 
mit einer Faksimile-Unterschrift ausgestellt. Auf solche 
Ausnahmen vom Grundsatz der Kollektivunterschrift ist 
in geeigneter Form hinzuweisen. 
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II. GESCHÄFTSKREIS 
 
 
 Artikel 4 
 
 1 Der Geschäftskreis der Bank deckt alle Bereiche ab, die 

in Art. 2 Abs. 2 der Statuten aufgeführt sind, insbeson-
dere: 

 
  1. die Anlageberatung und Vermögensverwaltung; 
 
  2. den An- und Verkauf von allen Arten von Effekten 

und Wertrechten, inkl. Derivaten für eigene und 
fremde Rechnung, für institutionelle und private 
Kunden im In- und Ausland, an Effektenmärkten 
im In- und Ausland, namentlich an Börsen, die ei-
ner angemessenen Aufsicht unterstehen; direkt 
als Börsenmitglied oder indirekt über von der Ge-
schäftsleitung bezeichnete Banken und Broker, 
oder ausserbörslich mit ausgewählten Gegenpar-
teien; 

 
  3. die Übernahme und Platzierung von Emissionen 

sowie die Führung von und die Teilnahme an Syn-
dikaten im In- und Ausland; 

 
  4. die Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapie-

ren und Wertgegenständen; 
 
  5. die Entgegennahme von Geldern in allen bank-

mässigen Formen, einschliesslich Spargelder; 
 
  6. die Errichtung und Verwaltung von Anlagefonds 

und juristischen Personen im Finanz- und Anlage-
bereich; 

 
  7. die Ausgabe von Kassaobligationen und Anleihen, 

eigenen Zertifikaten und anderen Wertrechten; 
 
  8. die Anlage und Ausleihung von Geldern; 
 
  9. den An- und Verkauf von Devisen, Banknoten und 

Geldsorten, Edelmetallen sowie damit verwandte 
Geschäfte; 

 
  10. die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie von 

Akkreditiven und Dokumentarinkassi; 
 
  11. die Ausstellung sowie die Diskontierung und das 

Inkasso von Wechseln und Checks; 
 
  12. die Übernahme von Bürgschaften und Garantie-

verpflichtungen; 
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  13. Treuhandgeschäfte; 
 
  14. die umfassende Beratung zur Finanzplanung, in 

Steuer- und Erbschaftsangelegenheiten sowie 
Willensvollstreckungen und Erbschaftsliquidatio-
nen; 

 
  15. alle anderen Geschäfte, die der Betrieb einer 

Bank mit sich bringen kann. 
 
 2 Die Bank kann im In- und Ausland Tochtergesellschaf-

ten gründen, Niederlassungen führen, Stiftungen errich-
ten und sich an anderen Unternehmungen, namentlich 
an Bank- und Finanzinstituten beteiligen. Sie ist berech-
tigt, im In- und Ausland Immobilien zu erwerben, zu 
verwalten, zu belasten und zu veräussern. 
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III. DER VERWALTUNGSRAT 
 
 
 Artikel 5 
 
Konstituierung 1 Der Verwaltungsrat konstituiert sich jedes Jahr, in der 

Regel an seiner ersten Sitzung nach der ordentlichen 
Generalversammlung. Die Altersgrenze für Mitglieder 
des Verwaltungsrates liegt bei siebzig Jahren. 

 
 2 Der Verwaltungsrat nimmt die statutarisch vorgesehe-

nen Wahlen vor und bezeichnet einen Sekretär, der 
nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht. 

 
 3 Die Wahlen finden, sofern nicht von einem Mitglied ge-

heime Abstimmung verlangt wird, offen statt. 
 
 
 Artikel 6 
 
Sitzungen 1 Die Einberufung des Verwaltungsrates erfolgt durch den 

Präsidenten oder im Falle seiner Verhinderung durch 
den Vizepräsidenten, so oft es die Geschäfte erfordern, 
in der Regel einmal pro Quartal. Ausserdem kann jedes 
Mitglied die Einberufung (zu Traktanden in der Zustän-
digkeit des Verwaltungsrates) schriftlich verlangen, wo-
bei die Traktanden anzugeben sind. 

 
 2 Die Einladungen werden mit der Traktandenliste min-

destens drei Arbeitstage vor der Sitzung verschickt. In 
dringenden Fällen kann auch auf kürzere Frist eingela-
den werden. 

 
 3 Die Traktandenliste ist verbindlich. Sie kann nur abge-

ändert oder ergänzt werden, wenn alle Mitglieder anwe-
send sind und zwei Drittel zustimmen. 

 
 4 Über die Sitzungen wird ein Protokoll geführt, das vom 

Präsidenten und vom Sekretär zu unterzeichnen und 
vom Verwaltungsrat zu genehmigen ist. 

 
 
 Artikel 7 
 
Beschlussfähigkeit 1 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehr-

heit seiner Mitglieder anwesend ist. Sitzungen können 
auch in Form von Video- oder Telefonkonferenzen 
durchgeführt werden. 

 
 2 Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
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Beschlussfassung 3 Der Verwaltungsrat beschliesst mit der absoluten Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
zählt die Stimme des Sitzungsleiters doppelt. 

 
Zirkularbeschlüsse 4 Beschlussfassungen auf dem Zirkularweg sind statthaft. 

Für die Gültigkeit solcher Beschlüsse ist Einstimmigkeit 
erforderlich. Solche Entscheidungen sind in das Proto-
koll der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates aufzu-
nehmen. 

 
Dringliche Beschlüsse 5 Der Verwaltungsrat kann über Geschäfte, die keinen 

Aufschub ertragen, dringliche Beschlüsse fassen. Sie 
sind gültig, wenn der Präsident des Verwaltungsrates, 
bzw. bei dessen Verhinderung der Vizepräsident, sowie 
die Mehrheit der leicht (per Telefon, e-mail, Telefax) er-
reichbaren Mitglieder des Verwaltungsrates zustimmen. 
Solche Entscheidungen sind in das Protokoll der nächs-
ten Sitzung des Verwaltungsrates aufzunehmen. 

 
 
 Artikel 8 
 
Pflichten und Befugnisse 1 Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung, Aufsicht 

und Kontrolle der Gesellschaft sowie die Überwachung 
der mit der Geschäftsführung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 
des Schweizerischen Bankengesetzes betrauten Perso-
nen.  

 
 2 Der Verwaltungsrat legt die Ziele der Bank und die 

Grundzüge der Unternehmenspolitik fest, überwacht die 
mit der Geschäftsführung und Vertretung der Bank Bert-
rauten im Hinblick auf die Beachtung der Vorschriften 
der Gesetze, Statuten und Reglemente und nimmt re-
gelmässig Bericht über den Geschäftsgang entgegen 
und ist zuständig für alle Geschäfte, die nicht kraft der 
Statuten oder des Gesetzes der banken- und börsenge-
setzlichen Revisionsstelle oder der Generalversamm-
lung vorbehalten sind. Gestützt auf Art. 16 Ziffer 5 der 
Gesellschaftsstatuten delegiert der Verwaltungsrat die 
Geschäftsführung entsprechend der "Kompetenzaus-
scheidung Verwaltungsrat / Chief Executive Officer / 
Geschäftsleitung / Leiter Geschäftsbereich / Leiter Ge-
schäftsfeld“, und nimmt die Berichterstattung des CEO 
gemäss Art. 12 GOR entgegen. 

 
 3 Der Verwaltungsrat bestellt folgende Ausschüsse: 

a) Nomination and Compensation Committee, 
b) Audit Committee. 
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  Die Aufgaben und Berichterstattung dieser Ausschüsse 

werden in speziellen Reglementen geregelt. 
 
 4 Der Verwaltungsrat kann zur Erledigung weiterer Aufga-

ben Ausschüsse bestellen. Die Aufgaben und Berichter-
stattung dieser Ausschüsse werden in Reglementen 
festgehalten. 

 
 5 Der Verwaltungsrat erlässt ein Reglement für das GIA. 

Darin sind die Aufgaben, Pflichten und Befugnisse des 
GIA festgehalten. 
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IV. DER PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES 
 
 
 Artikel 9 
 
Pflichten und Befugnisse 1 Dem Präsidenten obliegen die Einberufung und Leitung 

der Sitzungen des Verwaltungsrates, im Falle seiner 
Verhinderung dem Vizepräsidenten. 

 
 2 Er formuliert zuhanden des Verwaltungsrates und unter 

Einbezug des CEO Anträge zu den langfristigen Zielen 
und der strategischen Ausrichtung und Weiterentwick-
lung der Gesellschaft und der Gruppe. 

 
 3 Der Präsident sorgt im Zusammenwirken mit dem CEO 

und den Geschäftsbereichsleitern für eine rechtzeitige 
Information des Verwaltungsrates und seiner Ausschüs-
se über alle für die Willensbildung und die Überwachung 
erheblichen Aspekte der Gesellschaft und der Gruppe. 
Bei ausserordentlichen Vorkommnissen informiert er 
den Verwaltungsrat unverzüglich. 

 
 4 Er ist für die Personalplanung auf Stufe Verwaltungsrat 

zuständig. 
 
 5 Der Präsident leitet die Generalversammlung. 
 
 6 Der Präsident bewilligt ausserordentliche Urlaubsgesu-

che des CEO und der Geschäftsbereichsleiter.  
 
 
 Artikel 10 
 
Aufsicht, Kontrolle und 1 Der Präsident organisiert und koordiniert im Namen des 
Stellvertretung  Verwaltungsrates die Kontrolle über die Geschäftsführ-   
  ung des CEO und der Geschäftsbereichsleiter. 
 
 2 Der Präsident sorgt in Zusammenarbeit mit dem CEO 

für die Umsetzung der vom GIA in den Revisionsberich-
ten empfohlenen Massnahmen. 

 
 3 Der Präsident nimmt die Berichte der banken- und bör-

sengesetzlichen Revisionsstelle entgegen und legt sie 
nach Behandlung im Audit Committee dem Verwal-
tungsrat und dem CEO zur Einsichtnahme und Bespre-
chung vor. Er sorgt für die Weiterleitung dieser Berichte 
und die Umsetzung der empfohlenen Massnahmen. Er 
ist zuständig für die Archivierung der Berichte. 
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 4 Der Präsident ist berechtigt, jederzeit Berichte der Ge-

schäftsbereichsleiter, des Chief Financial Officers, des 
Risk Office und von Group Compliance entgegenzu-
nehmen oder selbst anzufordern. 

 
 5 Ist der Präsident an der Ausübung seiner Funktionen 

verhindert, wird er durch den Vizepräsidenten vertreten. 
Ist auch dieser verhindert, wählt der Verwaltungsrat ei-
nen temporären Stellvertreter aus seiner Mitte. 

 
 



 
Geschäfts- und Organisationsreglement GOR, Dezember 2007 Seite 11 von 18 

V. DER CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) 
 
 
 Artikel 11 
 
Aufgaben u. Kompetenzen 1 Der CEO erarbeitet mit den Geschäftsbereichsleitern 

zuhanden des Verwaltungsrates die strategische Aus-
richtung und Entwicklung der Gesellschaft und der 
Gruppe sowie die langfristigen Ziele einschliesslich der 
dazu erforderlichen finanziellen, personellen und organi-
satorischen Mittel. 

  Der CEO sorgt für die Umsetzung der vom Verwaltungs-
rat genehmigten Pläne und Projekte. 

 
 2 Der CEO ist verantwortlich für die operative Führung der 

Gesellschaft und der Gruppe. 
 
 3 Der CEO ordnet die Delegation von Kompetenzen an 

die Geschäftsbereiche in Form von Geschäftsbereichs-
reglementen in Übereinstimmung mit der "Kompetenz-
ausscheidung Verwaltungsrat / Chief Executive Officer /   
Geschäftsleitung / Leiter Geschäftsbereich / Leiter Ge-
schäftsfeld“. 

 
 4 Der CEO legt in Abstimmung mit den betreffenden Ge-

schäftsbereichsleitern die Führungsorganisation und 
Führungs- und Kontrollinstrumente der Geschäftsberei-
che fest und überwacht deren Tätigkeit.  

 
 5 Der CEO wirkt mit bei der Ernennung der Mitglieder des 

Geschäftsleitung und der Leiter der Geschäftsbereiche. 
 
 6 Der CEO veranlasst und überwacht die Umsetzung der 

Beschlüsse des Verwaltungsrates.  
 
 7 Der CEO bereitet die Geschäfte des Verwaltungsrates 

vor. 
 
 
 Artikel 12 
 
Informationspflichten 1 Der CEO oder in bestimmten Fällen der zuständige Ge-

schäftsbereichsleiter orientieren den Verwaltungsrat: 

1. regelmässig über den allgemeinen Geschäftsgang, 
die Entwicklung auf den einschlägigen Märkten so-
wie über die Entwicklung des Geschäftsergebnisses; 

2. regelmässig über die zur Erfüllung der geschäftspoli-
tischen Zielsetzungen vorgekehrten Massnahmen; 

3. über die Monatsabschlüsse der Bank sowie viertel-
jährlich über den konsolidierten Abschluss; 
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4. über die Zwischen- und Jahresabschlüsse der Toch-

tergesellschaften und Beteiligungen; 

5. regelmässig über die Ergebnisentwicklung der ein-
zelnen Geschäftsbereiche; 

6. über seine Beurteilung der Risiken in den Ge-
schäftsbereichen, über drohende und eingetretene 
Verluste und über Prozesse und alle weiteren aus-
sergewöhnlichen, wesentlichen und öffentlichkeitsre-
levanten Vorfälle, schwerwiegende Disziplinarfälle 
und Verstösse gegen Vorschriften und die ergriffe-
nen Massnahmen; 

7. periodisch über die Verzeichnisse von Klumpenrisi-
ken gemäss Art. 21 Bankenverordnung (Einzelinsti-
tut und auf konsolidierter Basis); 

8. durch quartalsmässige Berichterstattung über die 
Umsetzung der Risikopolitik (Erfassung, Bewirt-
schaftung und Begrenzung der Risikopositionen). 

 
 2 Der CEO orientiert den Verwaltungsrat generell in der 

Weise, dass dieser in der Lage ist, seine Aufsichts- und 
Kontrollfunktionen wahrzunehmen. 

 
 3 Der CEO ist verantwortlich für die rechtzeitige und um-

fassende Information des Präsidenten des Verwaltungs-
rates, des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse ü-
ber alle für die Führung und Kontrolle wesentlichen As-
pekte der Gesellschaft und der Gruppe. 

  Er informiert den Präsidenten des Verwaltungsrates 
unverzüglich über ausserordentliche Vorkommnisse und 
regelmässig über den Gang der Geschäfte und Projekte 
sowie die Risikolage der Gesellschaft und der Gruppe. 

 
 
 Artikel 13 
 
Management Circle   Der CEO lädt die Geschäftsbereichsleiter zusammen 

mit den Leitern der Geschäftsfelder nach Bedarf zu ge-
meinsamen Sitzungen ein. Zweck dieser Sitzungen ist 
die Entwicklung und Umsetzung von bereichsübergrei-
fenden Programmen und Projekten. Dieses übergrei-
fende Gremium trägt die Bezeichnung „Management 
Circle“. Es stellt kein Führungsorgan dar und hat aus-
schliesslich beratende Funktion. 
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VI.  DIE GESCHÄFTSLEITUNG 
 
 
 Artikel 14 
 
Organisation 1 Die Geschäftsleitung besteht aus mindestens fünf Mit-

gliedern einschliesslich des CEO. 

 
 2 Der CEO oder sein Stellvertreter hat den Vorsitz der 

Geschäftsleitung. Er veranlasst die Behandlung von 
Fragen, welche die Kompetenzen der Geschäftsberei-
che überschreiten. 

 
 3 Die Mitglieder der Geschäftsleitung können sich im Ein-

vernehmen mit dem Vorsitzenden vertreten lassen. Die-
se Stellvertretung wird im Protokoll festgehalten. 

 
 
 Artikel 15 
 
Sitzungen 1 Die Geschäftsleitung hält in der Regel einmal monatlich 

eine Sitzung unter der Leitung seines Vorsitzenden ab. 
Die Einladung und Traktandenliste werden durch den 
Vorsitzenden erstellt. Ausserordentliche Sitzungen fin-
den nach Bedarf oder auf Verlangen des Präsidenten 
des Verwaltungsrates oder eines Mitglieds der Ge-
schäftsleitung statt, wobei die zu behandelnden Trak-
tanden anzugeben sind. 

 
 2 Die Einladungen werden mit der Traktandenliste min-

destens drei Arbeitstage vor der Sitzung verschickt. In 
dringenden Fällen kann auch auf kürzere Frist eingela-
den werden. 

 
 3 Die Traktandenliste ist verbindlich. Sie kann nur abge-

ändert oder ergänzt werden, wenn alle Mitglieder anwe-
send oder vertreten sind und zwei Drittel zustimmen.  

 
 4 Über die Sitzungen wird ein Beschlussprotokoll geführt, 

das vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu un-
terzeichnen ist und an einer nächsten Sitzung zu ge-
nehmigen ist. 

 
 5 Der Präsident des Verwaltungsrates erhält sowohl die 

Einladungen zu den Sitzungen als auch die Protokolle 
der Geschäftsleitung. 
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 Artikel 16 
 
Beschlussfähigkeit 1 Die Geschäftsleitung ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

 
Beschlussfassung 2 Die Geschäftsleitung fasst seine Beschlüsse mit der 

absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden 
doppelt. 

 
Zirkularbeschlüsse 3 Beschlussfassungen auf dem Zirkularweg sind möglich. 

Solche Beschlüsse bedürfen der Zustimmung aller Mit-
glieder der Geschäftsleitung und sind im Protokoll der 
nächsten Sitzung aufzuführen. 

 
Dringliche Beschlüsse 4 Die Geschäftsleitung kann über Geschäfte in seinem 

Kompetenzbereich, die keinen Aufschub ertragen, dring-
liche Beschlüsse fassen. Sie sind gültig, wenn der CEO, 
bzw. bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter, sowie 
die Mehrheit der leicht (per Telefon, e-mail, Telefax) er-
reichbaren Geschäftsleitungs-Mitglieder zustimmen. 
Über solche Beschlüsse ist ein besonderes Protokoll zu 
erstellen. 

 
Antragstellung an den VR 5 Die Geschäftsleitung stellt über den CEO Antrag über 

die dem Verwaltungsrat gemäss Gesetz, Statuten oder 
Reglementen zur Genehmigung vorbehaltenen Angele-
genheiten. 

 
Aufgaben u. Kompetenzen 6 Die Mitglieder der Geschäftsleitung unterstützen den 

CEO bei der Ausarbeitung und Weiterentwicklung der 
Strategie und der Antragstellung und Berichterstattung 
gegenüber dem Verwaltungsrat. Sie wirken mit bei der 
Erarbeitung des Jahres- und Konzernabschlusses, des 
Budgetvergleichs für das laufende Jahr und der Finanz-
planung. 

 
Pflichten und Befugnisse 7 Die Pflichten und Befugnisse der Geschäftsleitung sind 

in der "Kompetenzausscheidung Verwaltungsrat /  Ge-
schäftsleitung / Vorsitzender der Geschäftsleitung  
(CEO) / Leiter Geschäftsbereich / Leiter Geschäftsfeld“ 
festgehalten. 
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VII. DIE GESCHÄFTSBEREICHS- UND STABSSTELLEN- 
LEITER 

 
 
 Artikel 17 
 
Aufgaben u. Kompetenzen 1 Die Geschäftsbereichsleiter sind für die operativen Ziele 

und die operative Führung ihrer Geschäftsbereiche im 
Rahmen der strategischen Gesamtzielsetzungen ver-
antwortlich. Sie sorgen für eine sachgerechte Organisa-
tion und eine angemessene personelle Ausstattung ihrer 
Geschäftsbereiche. 

 
 2 Die Kompetenzen und Aufgaben der Leiter von Ge-

schäftsbereichen und Stabsstellen ergeben sich aus 
dem Geschäftsorganigramm, und/oder Funktionsbe-
schreibungen, der Kompetenzausscheidung sowie den 
Geschäftsbereichsreglementen der jeweiligen Ge-
schäftsbereiche, die vom Verwaltungsrat auf Antrag der 
Geschäftsleitung genehmigt werden müssen. 

 
 3 Die Geschäftsbereichsleiter sorgen für eine angemes-

sene und zeit- und sachgerechte Information des CEO 
über den Geschäftsgang ihres Geschäftsbereichs. 

 
 4 Die Geschäftsbereichsleiter sind verantwortlich für die 

Einhaltung aller bankengesetzlichen und sonstigen Vor-
schriften, insbesondere die ordnungsgemässe Abwick-
lung und die banktechnisch und rechtlich richtige Erledi-
gung der laufenden Geschäfte, die Sicherstellung der 
Einhaltung der Vorschriften über eigene Mittel, Liquidität 
und Risikoverteilung. 

 
  



 
Geschäfts- und Organisationsreglement GOR, Dezember 2007 Seite 16 von 18 

VIII. GROUP INTERNAL AUDIT (GIA) 
 
 
 Artikel 18 
 
Organisation 1 Das GIA ist mit der internen Revision der Gruppe beauf-

tragt. Es untersteht direkt dem Verwaltungsrat. 

 
 2 Der Leiter des GIA wird vom Verwaltungsrat ernannt. 
 
 
 Artikel 19 
 
Aufgaben 1 Das GIA überwacht die Tätigkeit der Bank und der Ge-

sellschaften im Konsolidierungskreis. Es überprüft die 
Einhaltung der gesetzlichen, statutarischen und regle-
mentarischen Bestimmungen, der Standesvorschriften 
sowie der internen Weisungen und Richtlinien. Nach 
jährlich vom Verwaltungsrat gutgeheissenen Zielsetzun-
gen führt es Revisionen im Sinne des Reglementes 
durch. 

 
 2 Dem GIA können permanente oder einmalige Aufträge 

zu Revisionen oder zur Wahrnehmung von Überwa-
chungsfunktionen bei Tochter- oder Beteiligungsgesell-
schaften erteilt werden. 

 
 3 Das GIA führt im Einvernehmen mit dem Audit Commit-

tee Spezialaufträge des Präsidenten oder von Mitglie-
dern des Verwaltungsrates, der banken- und börsenge-
setzlichen Revisionsstelle oder des CEO aus. 

 
 4 Das GIA und die banken- und börsengesetzliche Revisi-

onsstelle haben ihre Prüfungstätigkeit zu koordinieren.  
 
 
  Artikel 20 
 
Befugnisse 1 Das GIA hat ein uneingeschränktes Prüfungs- und Ak-

teneinsichtsrecht, soweit dies zur Erfüllung seiner Auf-
gaben und Prüfungspflichten erforderlich ist. Es sind 
ihm alle hierzu notwendigen Auskünfte und Aufschlüsse 
zu erteilen. 

 
 2 Das GIA ist berechtigt, dem Verwaltungsrat und dem 

CEO Empfehlungen und Anträge zu unterbreiten, hat 
jedoch keine Weisungsbefugnis.  
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 Artikel 21 
 
Berichterstattung 1 Das GIA erstellt seine Berichte weisungsunabhängig. 

 
 2 Der Leiter des GIA berichtet periodisch dem Audit Com-

mittee über die interne und externe Revisionstätigkeit, 
damit sich dieses ein Urteil über Organisation, Funktio-
nieren und Qualität des Kontrollsystems bilden kann.  

 

 3 Der Leiter des GIA berichtet nach Einholung der Stel-
lungnahme von der geprüften Stelle dem Audit Commit-
tee, dem Präsidenten des Verwaltungsrates, dem CEO 
und gemäss Art. 40 BankV der banken- und börsenge-
setzlichen Revisionsstelle regelmässig über die Ergeb-
nisse der durchgeführten Prüfungen. Bei besonderen 
Vorkommnissen informiert es umgehend den Präsiden-
ten des Verwaltungsrates, den CEO und in wichtigen 
Fällen die banken- und börsengesetzliche Revisionsstel-
le. 

 
 4 Der Leiter des GIA erstellt jährlich einen Tätigkeitsbe-

richt, welcher dem Audit Committee, dem Präsidenten 
des Verwaltungsrates, zuhanden des Verwaltungsrates, 
dem CEO, den Geschäftsbereichsleitern und der ban-
ken- und börsengesetzlichen Revisionsstelle zur Kennt-
nis gebracht wird.  
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IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 
 Artikel 22 
 
Kompetenzausscheidung 1 Die "Kompetenzausscheidung Verwaltungsrat / Chief 

Executive Officer / Geschäftsleitung / Leiter Geschäfts-
bereich / Leiter Geschäftsfeld" bildet einen integrierten 
Bestandteil des vorliegenden Geschäfts- und Organisa-
tionsreglements (GOR). 

 
Übergangsfrist 2 Die aufgrund dieses Geschäfts- und Organisationsreg-

lements notwendigen weiteren Reglemente und Ausfüh-
rungsbestimmungen sind innert Jahresfrist zu erlassen. 
In der Zwischenzeit gelten die bisherigen Reglemente 
sinngemäss. 

 
Inkrafttreten 3 Dieses Reglement wurde vom Verwaltungsrat am 14. 

Dezember 2007 verabschiedet. Es tritt nach Genehmi-
gung durch die EBK sofort in Kraft und ersetzt dasjenige 
vom 2. November 2006. 

 
 
 
 
 
 
    Der Präsident: 
 
 
 
 
 
    Dr. Georg F. Krayer 


